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Landratsamt Rhön-Grabfeld Bad Neustadt a. d. Saale, 23.05.2022
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss -

- Amtsblatt -

Vol l zug  des  Baugese tzbuches  (BauGB)  und  der  
Gutachte rausschussverordnung  (BayGaV) ;  Verö f fen t l i chung  der  
Bodenr ich twer te  fü r  den  Landkre is  Rhön-Grabfe ld  zum St ich tag  
01 .01 .2022

Der Gutachterausschuss für den Landkreis Rhön-Grabfeld hat in seiner Sitzung am 26.04.2022 die 
Aktualisierung der Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022 beschlossen.

Die neuen Bodenrichtwertkarten (Stand: 01.01.2022) können vom 30.06.2022 bis zum 30.07.2022 
während der üblichen Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Ostheim v.d.Rhön, Marktstraße 
24, 97645 Ostheim v.d.Rhön, Zi.Nr. 4, eingesehen werden.

Auch über den o. g. Zeitraum hinaus sind die Bodenrichtwerte auf der Internetseite des Landkreises 
Rhön-Grabfeld kostenfrei einsehbar.
Das Landratsamt Rhön-Grabfeld erteilt auf Anfrage kostenpflichtige Auskünfte über die Bodenrichtwerte.

Lingerfelt
Vorsitzende des Gutachterausschusses
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BEKANNTMACHUNG
der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes des 

Wasserzweckverbandes "Rother Gruppe" (Landkreis Rhön-Grabfeld)
für das Haushaltsjahr 2022

Die in der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes "Rother Gruppe" am 
01.06.2022 gem. Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 
65 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) beschlossene Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes "Rother 
Gruppe" für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO wie folgt amtlich bekannt ge-
macht:

I.

HAUSHALTSSATZUNG 
des Wasserzweckverbandes "Rother Gruppe" (Landkreis Rhön-Grabfeld)

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 17 ff. der Verbandsversammlung und Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeverordnung (GO) erlässt der 
Wasserzweckverband "Rother Gruppe" folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und
in den Ausgaben mit ............................................355.200,00 EUR und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und
in den Ausgaben mit .............................................187.700,00 EUR ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
(1) Betriebskostenumlage

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf 247.100,00 EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt 
und auf die Verbandsmitglieder gem. Verbandssatzung und den Kommunalen Wasser- und Abwasserver-
band Meininger Umland (KWA) gem. Wasserlieferungsvertrag vom 12.03.2008 umgelegt. Umlageschlüssel 
sind die abgenommenen Wassermengen des Jahres 2021 gem. § 18 Abs. 3 der Verbandssatzung und § 5 
Abs. 1 des Wasserlieferungsvertrages. 

Diese betrugen im Jahr 2021
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 Stadt 
Fladungen

Gemeinde 
Hausen

Gemeinde
Sondheim

Gemeinde
Melpers

Summe

2021 135.344 m³ 85.143 m³ 44.638 m³ 2.568 m³ 267.693 m³

Der Wasserlieferpreis pro m³ geliefertem Wasser wird auf 92,31 Cent zzgl. der gesetzlichen Mehrwert-
steuer festgesetzt. Daraus ergibt sich folgende Betriebskostenumlage:

Gemeinde Wasserverbrauchsmengen 2021 BKU 2022

Stadt Fladungen 135.344 m³ 50,55% 124.932,30 €
Gemeinde Hausen 85.143 m³ 31,81% 78.593,15 €
Gemeinde Sondheim 44.638 m³ 16,68% 41.204,10 €

Gemeinde Melpers 2.568 m³ 0,96% 2.370,45 €
Summe 267.693 m³ 100,00% 247.100,00 €

(2) Investitionsumlage

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögenshaushalt (Umlagesoll) wird auf 187.700,00 EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt 
und auf die Verbandsmitglieder gem. Verbandssatzung und den Kommunalen Wasser- und Abwasserver-
band Meininger Umland (KWA) gem. Wasserlieferungsvertrag vom 12.03.2008 umgelegt. Umlageschlüssel 
ist § 18 Abs. 2 und 4 der Verbandssatzung i. V. m. dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 
11.02.2015 sowie § 5 Abs. 3 des Wasserlieferungsvertrages.

Daraus ergibt sich folgende Investitionskostenumlage:

Verbandsmitglied / KWA Anteil Investitionskostenumlage 2022
Fladungen 47,04 % 88.294,08 €
Hausen 36,87 % 69.204,99 €
Sondheim 15,09 % 28.323,93 €
Melpers 1,00 % 1.877,00 €
Summe 100,00 % 187.700,00 €

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6
Es gilt der von der Verbandsversammlung am 01.06.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend mit dem 01.01.2022 in Kraft.

Fladungen, 15.06.2022

gez. Link
1. Vorsitzender

II.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Wasserzweckverbandes 
"Rother Gruppe" wurde mit Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom 08.06.2022, AZ 2.1 - 9410 - 
2022 nach rechtsaufsichtlicher Behandlung ohne Beanstandungen zurückgegeben. Die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2022 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
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III.
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 des Wasserzweckverbandes "Rother 
Gruppe" wird hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO i.V.m. der Bekanntmachungsverordnung – BekV amtlich be-
kannt gemacht und liegt gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes "Rother 
Gruppe" während der allgemeinen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen, Zimmer-
Nr. 2.2 in 97650 Fladungen, Marktplatz 1, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Fladungen, 15.06.2022

Gez. Link
1. Vorsitzender



Satzung für die
öffentliche Wasserversorgungseinrichtung

der Stadt Ostheim v.d.Rhön
(Wasserabgabesatzung -WAS -,)

Vom 21.06.2022

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 bis 4 der Gemeindeordnung (GO)
erlässt die Stadt Ostheim v.d.Rhön folgende Satzung:

$ 1

Öffentliche Einrichtung
(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das Gebiet der
Stadt Ostheim v.d.Rhön

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt die Stadt.

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegen-
den Teile der Grundstücksanschlüsse.

82
Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer

(1) "Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbststän-
dige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. ?Rechtlich verbindliche planerische Fest-
legungen sind zu berücksichtigen.

(2) "Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbau-
berechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. ?Von mehreren
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

83
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von
denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse (= Haus- sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versor-
anschlüsse) gungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit dem

Ausgangsventil und enden mit der Hauptabsperrvorrichtung.
Gemeinsame Grundstücksan- sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Pri-
schlüsse (verzweigte Hausan- vatwege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Ver-
schlüsse) sorgungsleitung verbinden.
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